
V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

532

kämpfung und Wiedergutmachung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Be-
kämpfung des Terrorismus abzugeben;

21. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderbericht-
erstatter über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen, und ernsthaft zu erwä-
gen, ihn auf seine Bitte hin zum Besuch ihres Landes einzula-
den, sowie mit den anderen zuständigen Verfahren und Me-
chanismen des Menschenrechtsrats betreffend die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
der Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten;

22. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
Jahr 2005 in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzufüh-
ren, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
fortzusetzen;

23. ersucht den Generalsekretär, dem Menschen-
rechtsrat und der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen;

24. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf ih-
rer sechsundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 65/222

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)460:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
China, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,

Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruan-
da, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Armenien, Chile, Samoa, Singapur.

65/222. Förderung des Friedens als grundlegende 
Voraussetzung für den vollen Genuss aller 
Menschenrechte durch alle Menschen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/163 vom
16. Dezember 2005 und 62/163 vom 18. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2005/56 der
Menschenrechtskommission vom 20. April 2005 mit dem Ti-
tel „Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung
für den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen“461,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom
12. November 1984 mit dem Titel „Erklärung über das Recht
der Völker auf Frieden“ und die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen462,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten
Nationen darin besteht, eine internationale Zusammenarbeit
herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher,
sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die

460 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Arabische Republik Syrien,
Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler
Staat), Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Gambia, Grenada, Indien, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Lesotho, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mali, Myanmar, Namibia, Nica-
ragua, Nigeria, Russische Föderation, Salomonen, Simbabwe, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Sudan, Swasiland, Tunesien, Turkmenistan,
Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik) und
Vietnam. 

461 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
462 Siehe Resolution 55/2.
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Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für
alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Spra-
che oder der Religion zu fördern und zu festigen,

im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen unterstreichend, dass sie die Vereinten Nationen
sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer Wirk-
samkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationa-
len Sicherheit und der Gerechtigkeit und bei der Förderung der
Lösung internationaler Probleme sowie der Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit
zwischen den Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt,

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre in-
ternationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizule-
gen, sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und
die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,

ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen
Staaten zu fördern und zur Schaffung von Bedingungen bei-
zutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem
und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedro-
hung oder versuchten Bedrohung ihrer Sicherheit,

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu
unterlassen,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden und Si-
cherheit und Gerechtigkeit und zur weiteren Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten,

die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele ablehnend und betonend, dass nur friedliche politische
Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grund-
sätze der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und
der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichtein-
mischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit
der Charta und dem Völkerrecht sicherzustellen,

sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf
Selbstbestimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung frei verfolgen,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen463,

in der Erkenntnis, dass Frieden und Entwicklung einan-
der stärken, namentlich auch bei der Verhütung bewaffneter
Konflikte,

erklärend, dass die Menschenrechte soziale, wirtschaft-
liche und kulturelle Rechte und das Recht auf Frieden, eine
gesunde Umwelt und Entwicklung umfassen und dass die
Entwicklung im Grunde die Verwirklichung dieser Rechte
bedeutet,

unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern
unter ausländische Unterjochung, Beherrschung und Ausbeu-
tung eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen
die Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und
der weltweiten Zusammenarbeit behindert,

darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf ei-
ne soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte464 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität
und des Wohlergehens zu schaffen, die für friedliche und
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen notwendig sind,

sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die
wichtigste internationale Voraussetzung für das materielle
Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Län-
der sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten
Nationen verkündeten Rechte und Grundfreiheiten der Men-
schen ist,

ferner davon überzeugt, dass die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte zur Schaffung
eines internationalen Umfelds des Friedens und der Stabilität
beiträgt,

1. bekräftigt, dass die Völker der Erde ein geheiligtes
Recht auf Frieden haben;

2. bekräftigt außerdem, dass es zu den grundlegen-
den Verpflichtungen eines jeden Staates gehört, das Recht der
Völker auf Frieden zu bewahren und seine Verwirklichung zu
fördern;

3. betont, dass Frieden eine grundlegende Vorausset-
zung für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte
für alle Menschen ist;

4. betont außerdem, dass der tiefe Graben, der die
Menschheit in Arm und Reich spaltet, und die ständig wach-
sende Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern eine große Bedrohung für die Prosperität,
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität auf der Welt dar-
stellen;

5. hebt hervor, dass der Frieden nur dann gewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf ge-
richtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

463 Resolution 2625 (XXV), Anlage.

464 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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6. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet;

7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren
Beziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politi-
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Grö-
ße, ihrer geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu ach-
ten und in die Praxis umzusetzen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten nach den Grundsätzen
der Charta verpflichtet sind, friedliche Mittel zur Beilegung
jeder Streitigkeit einzusetzen, deren Partei sie sind und deren
Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden, als grundlegende
Voraussetzung für die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte eines jeden Menschen und aller Völker;

9. unterstreicht die entscheidende Bedeutung, die der
Friedenserziehung als Instrument zur Förderung der Verwirk-
lichung des Rechts der Völker auf Frieden zukommt, und legt
den Staaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen nahe, aktiv dazu beizutragen;

10. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanis-
men und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wech-
selseitigen Zusammenarbeit, der Verständigung und des Dia-
logs zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

11. beschließt, die Frage der Förderung des Rechts der
Völker auf Frieden auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrech-
te“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 65/223

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)465:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Ri-
ca, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Peru.

65/223. Förderung einer demokratischen und gerechten 
internationalen Ordnung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationa-
len Ordnung, namentlich Resolution 64/157 vom 18. Dezem-
ber 2009, und Kenntnis nehmend von der Resolution 8/5 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2008466,

in Bekräftigung der von allen Staaten eingegangenen
Verpflichtung, ihren Verpflichtungen zur Förderung der all-
gemeinen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechts-
übereinkünften und dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch
künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstim-

465 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, China,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kambo-
dscha, Kamerun, Komoren, Kongo, Kuba, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, Myan-
mar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Swasiland, Tunesien, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik) und Vietnam. 

466 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.




